
1. Allgemein es 
Für den Unterrich t gelten ausschließ lich die nachstehe nden Bedingun gen. Der/die Schüler/i n erklärt, daß 
er/sie auf die allgemein en Unterrich tsbedingu ngen hingewie sen wurde und mit ihnen einverstan den ist. 
Mündliche  Nebenabr eden, Änderung en und Ergänzung en dieses Vertrage s bedürfen  der Schriftfor m. Diese 
Schriftfor mklausel kann ebenfall s nur schriftli ch geändert oder aufgehobe n werden, rechtlich e Unwirksam- 
keit einzelne r Vertragst eile berührt  die Gültigk eit der übrigen  Vertragst eile nicht. 

2. Ferien 
An gesetzlich en Feiertag en und in den Ferien für allgemein bildende Schulen fällt der Unterrich t aus, ohne 
daß dies Einfluß auf das vereinbar te Honorar hat. 
Es gelten die Schulferi en des Landes Nordrhein -Westfale n. Gelten für den Wohnsitz der Schülerin /des Schü- 
lers und den Wohnsitz der Lehrkraft  unterschi edliche Ferienr egelung en für allgemein bildende Schulen, so 
sind letztere  maßgeblic h. 

3. Unterrich tsausfall/K rankheit 
Nimmt der/die Schüler/i n aus Gründen,  die nicht von der Lehrkraft  zu vertrete n sind, am Unterrich t nicht 
teil, so kann die Lehrkraft  gleichwoh l die entsprech ende Vergütu ng verlangen , ohne zur Nachleist ung ver- 
pflichte t zu sein. 
Der/die Schüler/i n verpflich tet sich, nicht zum Unterrich t zu erscheine n, wenn er/sie so krank ist, daß für 
die Lehrkraft  eine unmittel bare Ansteckun gsgefahr besteht. Das Unterrich tshonorar bleibt hiervon unberüh rt. 
Bei längerer  Erkranku ng des/der Schüler/i n oder der Lehrkraft  entfällt  das anteilig e Honorar nach Ablauf 
von sechs Wochen. 
Kann die Lehrkraft  aus anderen Gründen den Unterrich t nicht erteile n, wird er nach- bzw. vorgegebe n/rück- 
vergütet . 

4. Probezei t 
Lehrkraft  und der/die Schüler/in  haben während der Probezeit  ein Kündigun gsrecht mit Wochenfri st. 

5. Honoraranh ebung 
Eine Erhöhung  des Unterrich tshonorars durch die Lehrkraft  ist zulässig; doch hat sie nach billige m Ermessen 
zu erfolgen  und muß mindesten s sechs Wochen vorher schriftli ch angekünd igt werden. 

6. Kündigu ng 
Die Kündigun g ist mit 6-Wochenfr ist zum 31. März und 30. Septembe r zulässig; zu ihrer Wirksamkei t ist die 
Schriftfor m erforderl ich. 
Bei Anhebung  des Honorars ist eine Kündigun gsfrist von 6 Wochen gegeben . 
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